	Anfrage - Interessensliste
	
	MPV – Veranstaltungen Ralph Schmidt

Jahnstrasse 11

65817 Eppstein/ Ts

Tel. 06198 34 99 72

Fax 06198 50 07 05

www.learnmusic-online.de 
	info@learnmusic-online.de

	
	
	
	

	LMO Einführung - Workshop
	
	
	

	
	
	
	
	

	Email-Adresse:
	
	
	
	


ANFRAGE: LIVE WORKSHOP EINFÜHRUNG
BITTE BENACHRICHTIGEN SIE MICH ÜBER DIE WORKSHOPS ZU DEN ANGEGEBENEN THEMEN: bitte ankreuzen (X)

Thema 1: Improvisation 

Thema 2: Rhythmus   
Thema 3: Hören und Spielen 
Thema 4: Zusammenspiel
Thema 5: regelmäßige Teilnahme an einem Workshop oder Orchester
Workshop Frankfurt

Workshop München

Workshop Basel

Workshop Marburg

Saxophonorchester/BigBand:

München Klassik/ Jazz/ Pop

Frankfurt Swing

Frankfurt Soul/Funk

Hamburg Salsa/Latin
	Gewünschter Zeitraum: 
	

	Name:
	

	PLZ, Wohnort
	

	Telefon, Mobil
	


	Spielerfahrung
	Ich spiele Saxophon seit:
	
	

	
	Ich spiele folgende verschiedene Saxophontypen:
	( Sopransaxophon

( Altsaxophon

( Tenorsaxophon

( Baritonsaxophon

( Sonstiges: __________________

	
	Meine Notenkenntnisse
	( befriedigend          ( gut           ( sehr gut

	
	Improvisation
	( wenig                    ( gern         ( lieber nicht

	
	Ich spiele in einer Band /Orchester
	( selten                    ( häufig


Ich möchte per Email über weitere Veranstaltungen von www.learnmusic-online.de informiert werden.
( Ja
( Nein
Diese Anfrage ist völlig unverbindlich und dient nur zur Information.
Mit freundlichem Gruß

	Allgemeine Bedingungen für Veranstaltungen der Firma mpv
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Tel. 06198 34 99 72

Fax 06198 50 07 05

www.mpvmusik.de 

www.learnmusic-online.de
	


I.
Der Vertrag kommt zustande, sobald der Veranstalter mpv  dem Teilnehmer eine Bestätigung über die Teilnahme schriftlich übermittelt hat. Der Teilnehmer ist damit verpflichtet, die fälligen Teilnehmerbeiträge auf das in der Bestätigung angegebene Bankkonto zu überweisen.
Bei regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen gilt die Anmeldung für die Dauer eines Geschäftsjahres (Kalenderjahr). Die Teilnahme an regelmäßigen Veranstaltungen ist nach Absprache jederzeit möglich und gilt dann bis Ende des Kalenderjahres. Die ersten 2 Veranstaltungen gelten als Probezeit. Eine Kündigung ist in der Probezeit jederzeit möglich.
Wird der Vertrag nicht bis zum Beginn des vierten Quartals gekündigt, verlängert sich das Vertragsverhältnis jeweils um ein Geschäftsjahr. Der Teilnehmerbeitrag ist in der ersten Woche des Monats zu überweisen. 

II.

Sollte der Teilnehmer seine Teilnahme an einer einmaligen Veranstaltung 4 Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem Veranstalter stornieren, wird der vollständig bezahlte Seminarbertrag dem Teilnehmer erstattet. Erfolgt eine Stornierung bis zu einer Woche vor Seminarbeginn, werden 50 Prozent der Seminargebühren erstattet. Sollte eine Stornierung später als eine Woche vor Beginn des Seminars erfolgen, bleiben die vollständigen Seminargebühren fällig, es sei denn, der Teilnehmer benennt einen Ersatzteilnehmer. 

III.
Sollte nach verbindlicher Bestätigung über die Seminarteilnahme eine Umbuchung auf eine andere Seminarveranstaltung desselben Veranstalters erfolgen, wird die Umbuchung wie eine Stornierung (§2) behandelt. Diese Regelung gilt nicht für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen wie Musik- oder Lerngruppen. 
Eine Erstattung im Krankheitsfall bei regelmäßigen stattfindenden Veranstaltungen ist nicht möglich. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit einmalig an einer zusätzlichen Veranstaltung kostenfrei teilzunehmen. Darüber hinausgehende Vereinbarungen müssen als Sonderregelung schriftlich festgehalten werden.   

IV.
Jede einmalige Veranstaltung umfasst die ausgeschriebene Arbeitszeit. Organisatorische und inhaltliche Gestaltung liegen in der Verantwortung des Veranstaltungsleiters. Bei regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen umfasst jeder Veranstaltungstag maximal 6 Stunden Übungszeit/Probezeit. Sollte der Veranstalter aus organisatorischen oder sonstigen Gründen die Veranstaltung absagen, werden die jeweils gezahlten Teilnahmegebühren vollständig erstattet. Bei regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen wird ein Monatsbeitrag rückerstattet oder eine Zusatzveranstaltung angeboten. Darüber hinausgehende Ansprüche eines Teilnehmers sind ausgeschlossen. 

V.
Die Kündigung des Teilnehmervertrags bedarf der Schriftform. Bei regelmäßigen Veranstaltungen ist die Kündigung bis zum Beginn des IV.Quartals erforderlich. Die ersten drei Arbeitsphasen gelten als Probezeit. Eine Kündigung des Vertragsverhältnisses in der Probezeit ist monatlich von beiden Seiten möglich.

VI. 
Die Noten und Infomaterialien (Playbacks, Improvisationsanleitungen, Rhythmusübungen etc.) werden 

zum Teil per email verschickt oder online im Rahmen des Portals www.learnmusic-online.de zur Verfügung gestellt. Alle Materialien dürfen nur für die Veranstaltung und zu privaten Übungszwecken verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. 

Alle Urheber-, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte an den Online Produkten verbleiben bei der Betreiberfirma des Learnmusic-Online Portals, rgs medien GmbH. 

Der Teilnehmer erwirbt das Recht, auf die Online Produkte von jedem beliebigen Rechner zuzugreifen, der für diese Zwecke geeignet ist. Die Dauer des Nutzungsrechts bestimmt sich nach der dem Vertragsverhältnis zu Grunde liegenden Vereinbarung, sie wird dem Teilnehmer bei Vertragsbeginn mitgeteilt und endet spätestens mit Ablauf des Vertragsverhältnisses.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Online Produkte nur für eigene Zwecke zu nutzen und Dritten weder unentgeltlich noch entgeltlich einen gesonderten Zugriff auf die Online Produkte zu ermöglichen. 

Dem Teilnehmer ist es untersagt, Copyrightvermerke, Kennzeichen/ Markenzeichen und/oder Eigentumsangaben an den Online Produkten zu verändern.

Die Online Produkte werden regelmäßig mit der zu erwartenden Sorgfalt überarbeitet und aktualisiert. Trotz aller Umsicht und Sorgfalt ist bei der Verwendung der Online Produkte stets darauf zu achten, dass eine veränderte Gesetzeslage oder Änderung durch die Rechtsprechung eine Modifikation der Online Produkte erforderlich macht.

Soweit der Kunde Inhalte, Applikationen etc. aus einem Online Produkt herunterlädt und zumindest vorübergehend speichert, ist eine zeitnahe Verwendung der abgerufenen Daten, in der aktuellen Version, unerlässlich. Die Auswahl und die Verwendung der Online Produkte erfolgen in alleiniger Verantwortung des Teilnehmers.
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